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Als ITW-Betrieb sind Sie verpflichtet, in gewissen Fällen die ITW-Lieferberechtigung Ihres 

Lieferanten / Abnehmers zu prüfen. 

• Als Schweinemäster mit dem Status „nämlich ab Geburt“ 

➔ Müssen Sie die ITW-Lieferberechtigung Ihres Ferkelaufzüchters am Tag des Zukaufs 

prüfen 

• Als Ferkelaufzüchter 

➔ Müssen Sie die ITW-Lieferberechtigung des Sauenhalters am Tag des Zukaufs und 

➔ Die ITW-Lieferberechtigung des Schweinemästers am Tag des Verkaufs prüfen 

• Als Putenmäster 

➔ Müssen Sie die ITW-Lieferberechtigung des Herkunftsbetriebs am Tag der 

Einstallung von Jungputen prüfen 

 

1. Öffnen der ITW-Datenbank 

Unter der Adresse https://datenbank.initiative-tierwohl.de/QSTierwohl/start/ können Sie die 

ITW-Datenback aufrufen.  

Klicken Sie auf den Reiter Öffentliche Suchfunktion 

 

2. Auswahl der Produktionsstufe 

Wählen Sie die Stufe Landwirtschaft aus und klicken Sie auf den Button Weiter.  

 

 

https://datenbank.initiative-tierwohl.de/QSTierwohl/start/


 

Abfrage der ITW-Lieferberechtigungen 
in der ITW-Datenbank 

 

 

LQB - Landwirtschaftliche Qualitätssicherung Bayern GmbH, Am Branden 6c, 85256 Vierkirchen 
Tel.: 08139/9368-30, itw-vlog@lq-bayern.de 

3. Eingabe der Betriebsnummer 

Im nächsten Feld können Sie unter Standortnummer die Betriebsnummer Ihres Abnehmers / 

Lieferanten eingeben und ggf. die Produktionsart wählen. 

Wichtig: Die Standortnummer muss im Format 276XX … erfolgen (ohne Leerzeichen) 

Auf den Button Suchen klicken. 

 

4. Einsicht der Lieferberechtigung 

Sie können nun die ITW-Lieferberechtigung Ihres Abnehmers / Lieferanten für die jeweilige 

Produktionsart einsehen, ebenso wie (bei Schweinemästern) den Nämlichkeitsstatus, der 

aktuell für den Betrieb gültig ist.  
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Liegt am Tag der Vermarktung keine ITW-Lieferberechtigung vor, wie bei unten gezeigtem 

Betrieb, kann dies im nächsten Audit zu einer K.O.-Abweichung führen.  

Ggf. ist auch die Information hinterlegt, ob trotz der Liefersperre Tiere vermarktet werden 

dürfen (z.B. im Falle einer temporären Sperre).  

 


